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1. Einleitung

Im Jahr 2015 suchten in der Europäischen Union (EU) 1.257.030 
Personen erstmalig um Asyl an, was mehr als eine Verdoppelung 
gegenüber 2014 darstellt. In Österreich allein verdreifachte sich 
die Zahl. Mit 85.798 Erstanträgen zählte es neben Deutschland, 
Ungarn und Schweden zu jenen Mitgliedstaaten, die 2015 die 
meisten Asylwerber/innen aufnahmen (vgl. BMI 2018, Eurostat 
2018). 

Abbildung 1: Asylanträge (gesamt und erstmalig) in den EU-28 
und Österreich; 2005–2017

Quelle: BMI 2018, Eurostat 2018, eigene Darstellung

-
ländern, insbesondere Syrien, Afghanistan und Irak, ist davon 
auszugehen, dass die Asylwerber/innen viele Jahre in Öster-
reich und in anderen Mitgliedstaaten der EU bleiben werden. 
Eine erfolgreiche Integration in die Aufnahmegesellschaft und 
positive wirtschaftliche Auswirkungen auf mittlere und längere 
Sicht können nur erreicht werden, wenn den Flüchtlingen eine 
Teilnahme am Arbeitsmarkt ermöglicht wird (vgl. European Par-
liament 2016: 11). 

In der vorliegenden Arbeit wird daher mittels Regressionsana-Forschungsfrage
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am Arbeitsmarkt eine Rolle spielen. Für die Ausarbeitung von 
Maßnahmen zu einer raschen Arbeitsmarktintegration ist vor 

von Interesse, was zu folgender Forschungsfrage führt: 
- Welche Effekte haben a) eine Beschäftigung während des 

Asylverfahrens, b) die Dauer des Asylverfahrens und c) 
eine frühzeitige Schulung auf die Arbeitsmarktintegration 
anerkannter Flüchtlinge in Österreich?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden Paneldaten1 des 
-

ger herangezogen. Im Vergleich zu anderen Studien sind der 
lange Beobachtungszeitraum von 2005 bis 2016 und die große 
Stichprobe von 36.458 Personen hervorzuheben. Zu betonen 
ist, dass Paneldaten in Analysen zur Flüchtlingsintegration noch 
eher selten angewandt werden, die Kausalität der Beziehung 
zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variablen durch 
den Panelansatz jedoch besser getestet werden kann. Bevor 
die Daten und die Methode in Kapitel 3 näher beschrieben wer-
den, folgt in Kapitel 2 eine Erläuterung und Unterscheidung der 
Begriffe Migrant/innen, Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte 
und Asylwerber/innen. Die empirischen Ergebnisse werden in 
Kapitel 4 dargestellt und in Kapitel 5 werden wirtschaftspolitisch 
relevante Schlussfolgerungen abgeleitet. 

2. Begriffsbestimmung

2.1 Migrant/innen
Auf internationaler Ebene gibt es keine allgemein anerkannte 
Definition für den Begriff Migrant/in. Eine häufige Kategorisie-
rung internationaler Migrant/innen ist folgende: 
- Temporäre Arbeitsmigrant/innen (auch als Gastarbeiter/in-

nen bekannt): Personen, die für einen begrenzten Zeitraum 
migrieren, um im Zielland eine Beschäftigung aufzunehmen 

-
kräfte, Fachleute, Techniker/innen oder ähnliches, die sich 
auf den internen Arbeitsmärkten transnationaler Konzerne 
und internationaler Organisationen bewegen oder über in-
ternationale Arbeitsmärkte eine Beschäftigung für seltene 
Qualifikationen suchen. Viele Länder begrüßen diese Art der 

Paneldaten des 
Hauptverbandes 
der österreichi-
schen Sozialver-
sicherungsträger

Kategorisierung 
internationaler 
Migrant/innen

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Österreich – Anna Kanduth



WISO 41. Jg. (2018), Nr. 264

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Österreich – Anna Kanduth

Migrant/innen und haben spezielle Programme, um diese 
Personen zur Immigration zu ermutigen. 

- Irreguläre Migrant/innen (oder auch Migrant/innen ohne 
Papiere, illegale Migrant/innen): Personen, die ein Land 
ohne die notwendigen Unterlagen und Genehmigungen 
betreten. 

- Zwangsmigration: Im weiteren Sinne gehören nicht nur 
Flüchtlinge und Asylsuchende, sondern auch Menschen, 
die sich aufgrund von externen Faktoren, wie Umweltkata-
strophen oder Entwicklungsprojekten, bewegen müssen, 
zu dieser Kategorie. Die restriktive Definition der Genfer 
Flüchtlingskonvention (siehe Kapitel 2.2) schließt Armuts- 
und Umweltflüchlinge aus und ist angesichts der Fluchtur-
sachen und globalen Fluchtbewegungen zu kurz gegriffen 
(vgl. Foissner/Gall/Tamesberger 2018: 91f).

- Familienzusammenführung: Personen, die in ein Land ein-
wandern, in dem bereits ein Familienmitglied aus den oben 
genannten Kategorien immigriert ist. 

- Rückkehr-Migrant/innen: Personen, die nach einer bestimm-

zurückkehren. 
(vgl. UNESCO 2017)

Migration ist nicht nur auf lokale Umstände zurückzuführen, sondern 
auch als Folge geopolitischer und globalwirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen zu verstehen (vgl. Foissner/Gall/Tamesberger 2018: 
89). Um die Ursachen für unfreiwillige Migration und Flucht zu 
bekämpfen, bedarf es einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik, die 
Ungerechtigkeiten in den Strukturen des Welthandelssystems 
beseitigt und wirtschaftliche Perspektiven für Menschen in Entwick-
lungsländern eröffnet (vgl. Foissner/Gall/Tamesberger 2018: 103). 

2.2 Flüchtlinge
Laut Genfer Flüchtlingskonvention findet der Ausdruck Flüchtling 
auf jeden Menschen Anwendung, der sich „[…] aus wohlbegrün-
deter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 
politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines 

auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Lan-
des zu bedienen; […]“ (Art.1 A. 2. GFK). In Österreich erhalten 

Genfer Flücht-
lingskonvention
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diese Personen eine Asylberechtigung, die vorerst auf drei 
Jahre befristet ist und anschließend, sofern während dieser Zeit 
kein Aberkennungsverfahren eingeleitet wird oder ein solches 
eingestellt wird, auf eine unbefristete Gültigkeitsdauer verlän-
gert wird (vgl. § 3 Abs. 4 AsylG 2005). Anerkannte Flüchtlinge 
beziehungsweise Asylberechtigte sind vom Geltungsbereich 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen und 
benötigen daher für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in 
Österreich keine zusätzliche Genehmigung (vgl. AMS 2016a: 8). 

2.3 Subsidiär Schutzberechtigte
Die Definition der subsidiär Schutzberechtigten ist von jener 
der Flüchtlinge zu unterscheiden. Es handelt sich hierbei um 
Personen, deren Antrag auf internationalen Schutz abgewiesen 
wurde oder denen die Asylberechtigung aberkannt wurde, deren 
Abschiebung jedoch eine ernsthafte Bedrohung für ihr Leben 

Abs. 1 AsylG 2005). Die erteilte Aufenthaltsberechtigung gilt 
in Österreich für ein Jahr und wird bei weiterem Vorliegen der 
Voraussetzungen für jeweils zwei weitere Jahre verlängert (vgl. 
§ 8 Abs. 4 AsylG 2005). Keinen Unterschied zu den Flüchtlingen 
gibt es jedoch den Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt 
betreffend, da dieser auch für sie während der Geltung der 
Aufenthaltsberechtigung uneingeschränkt möglich ist (vgl. 
AMS 2016a: 8). Da in der vorliegenden empirischen Analyse 
keine Abtrennung der anerkannten Flüchtlinge und subsidiär 
Schutzberechtigten getroffen werden kann, sind in weiterer Folge 
unter dem Begriff Asylberechtigte beziehungsweise anerkannte 
Flüchtlinge auch die subsidiär Schutzberechtigten subsumiert. 

2.4 Asylwerber/innen
Unter Asylwerber/innen versteht man Fremde ab Einbringung 
eines Antrags auf internationalen Schutz bis zum rechtskräf-
tigen Abschluss, zur Einstellung oder Gegenstandslosigkeit 
des Verfahrens (vgl. § 2 Abs. 1 Z 14 AsylG 2005). Generell 
kann einem/r Asylwerber/in, der/die seit drei Monaten zum 
Asylverfahren in Österreich zugelassen ist, eine Beschäfti-
gungsbewilligung erteilt werden (vgl. § 4 Abs. 1 Z 1 AuslBG). 
Seit dem sogenannten „Bartenstein-Erlass“, welcher am 11. 5. 
2004 vom damaligen Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
herausgegeben wurde, kann die Beschäftigungsbewilligung 

Leben oder 
Unversehrtheit 
im Herkunftsland 
bedroht

Fremde 
während des 
Asylverfahrens
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auch nach der dreimonatigen Wartefrist nur im Rahmen festge-
legter Kontingente für die Bereiche Tourismus sowie Land- und 
Forstwirtschaft erteilt werden (vgl. Asylkoordination Österreich 
2018). Mit ihrem Einverständnis können Asylwerber/innen für 

für Bund, Länder und Gemeinden herangezogen werden. Für 
die Ausübung einer solchen Tätigkeit wird ihnen ein Anerken-
nungsbeitrag gezahlt (vgl. § 7 Abs. 3, 4 und 5 GVG-B 2005). 
Jugendliche Asylwerber/innen bis zum 25. Lebensjahr können 
eine Lehrlingsausbildung in einem Beruf mit Lehrlingsmangel 
oder einem Mangelberuf absolvieren (vgl. Asylkoordination 
Österreich 2018). Voraussetzung ist, dass die Lehrstelle mit 

kann (AMS 2016b). Für Asylwerber/innen, die zumindest seit 
drei Monaten zum Asylverfahren zugelassen sind, besteht 
außerdem die Möglichkeit, einer selbständigen Tätigkeit nach-
zugehen (vgl. §7 Abs. 2 GVG-B 2005). 
Seit 1. 4. 2017 können Asylwerber/innen, die seit drei Mona-
ten zum Asylverfahren zugelassen sind, bewilligungsfrei (bis 
maximal € 583,15 pro Monat) für die Erbringung einfacher 
haushaltstypischer Arbeiten in Privathaushalten mittels Dienst-
leistungsscheck (DLS) bezahlt werden (vgl. VAEB 2018). 

3. Daten und Methode

Für die empirische Analyse wird ein anonymisierter Individual-
-

sicherungsträger herangezogen, welcher die Grundgesamtheit 
aller Personen enthält, die in den Jahren 2005 bis 2014 erstmals 
eine Pflichtkrankenversicherung im Rahmen der Grundversor-
gung als Asylwerber/in in Österreich aufnahmen. Davon sind 
für die Beantwortung der Forschungsfrage jene Personen von 
Interesse, die sich im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) 
befinden und eine Asylberechtigung erhalten haben. Die Stich-
probe beinhaltet nach dieser Einschränkung 36.458 Asylberech-
tigte (25.114 sind männlich und 11.344 sind weiblich), die dem 
österreichischen Arbeitsmarkt offiziell zur Verfügung stehen.2 
Der Beobachtungszeitraum bezieht sich auf die Quartale von 
1. 1. 2005 bis 31. 3. 2016, somit wird jede/r Asylberechtigte 
zwischen 1 und 45 Quartale beobachtet.3 Insgesamt liegen der 

Stichprobe 
beinhaltet 36.458 

Asylberechtigte

Beobachtungs-
zeitraum: 

1. 1. 2005 bis 
31. 3. 2016
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abhängige 
Variablen 

unabhängige 
Variablen

Untersuchung 525.590 Beobachtungen zugrunde.4 Folgende 
zwei abhängigen Variablen werden herangezogen:
- y

1
 Anzahl der Tage pro Quartal, an denen sich die Asylbe-

rechtigten in einer Beschäftigung befinden 
- y

2
 Anzahl der Tage pro Quartal, an denen sich die Asylbe-

rechtigten in Arbeitslosigkeit befinden

In jedem Quartal kann an maximal 92 Tagen eine Beschäftigung 
ausgeübt werden, wobei die anerkannten Flüchtlinge während 
des Beobachtungszeitraumes im Durchschnitt rund 35 Tage 
pro Quartal beschäftigt sind. In Arbeitslosigkeit befinden sich 
die Asylberechtigten durchschnittlich rund 23 Tage pro Quartal. 

Die unabhängigen Variablen, die auf die abhängigen Variab-
len regressiert werden, sind das Geschlecht, das Alter bei der 
Migration, die Nationalität, der Wohnort zu Beginn des Asylver-
fahrens5, die Dauer der Grundversorgung als Proxy-Variable für 
die Dauer des Asylverfahrens6, die Zeit als Asylberechtigte/r, 
die Beschäftigung während des Asylverfahrens, die frühzeitigen 
Schulungen sowie die Beobachtungsjahre. 

Tabelle 1: Deskriptive Statistik der abhängigen und unabhängi-
gen Variablen

Bereich
min./max.

Mittelwert

Abhängige Variablen

Tage in Beschäftigung pro Quartal 0-92 34,98

Tage in Arbeitslosigkeit pro Quartal 0-92 22,97

Unabhängige Variablen

Geschlecht

männlich 0/1 0,636

weiblich 0/1 0,364

Alter bei Migration 5-63 25,5

Nationalität

Afghanistan 0/1 0,18

Armenien 0/1 0,025

China 0/1 0,017

Ehem. Jugoslawien 0/1 0,077

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Österreich – Anna Kanduth
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Berechnungen

Bereich
min./max.

Mittelwert

Nationalität

Georgien 0/1 0,015

Indien 0/1 0,023

Irak 0/1 0,044

Iran 0/1 0,054

Kirgisistan 0/1 0,054

Nigeria 0/1 0,018

Pakistan 0,016

Russland 0/1 0,183

Somalia 0/1 0,04

Syrien 0/1 0,088

Türkei 0/1 0,039

Sonstige Nationalität 0/1 0,118

Unbekannte Nationalität 0/1 0,008

Wohnort zu Beginn des Asylverfahrens 

0/1 0,246

Metropolregion 0/1 0,101

Nicht-Metropolregion 0/1 0,224

Unbekannte Region 0/1 0,429

Dauer der Grundversorgung (Quartal) 0-43 7,531

Zeit als Asylberechtigte/r (Quartal) 0-44 12,02

Beschäftigung während des Asylverfahrens

Ja 0/1 0,393

Nein 0/1 0,607

Schulung in den ersten 3 Monaten nach dem Asylverfahren

Ja 0/1 0,225

Nein 0/1 0,775

Unbalanced Panel  

N  

n  

T (Quartal)  

525.590

36.458

1-45
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Pooled OLS 
Schätzung mit 
cluster-robusten 
Standardfehlern

Bildung im 
Herkunftsland 
ist eine fehlende 
zeitinvariante 
Variable

Fixed Effects 
Schätzung 

Um die anfangs formulierte Forschungsfrage zu beantworten, 
wird im ersten Schritt eine Pooled OLS Schätzung7 mit cluster-
robusten Standardfehlern durchgeführt. In einem nächsten 
Schritt werden die Variablen Beschäftigung während des Asyl-
verfahrens, Dauer des Asylverfahrens und frühzeitige Schulung 
mit der Zeit als Asylberechtigte/r interagiert und zusätzlich in die 
Schätzgleichung inkludiert, um zu überprüfen, wie die Wirkung 
der Ausprägung einer dieser Variablen von der Ausprägung 
der jeweils anderen Variable abhängt. Der für die Analyse 
verwendete Datensatz enthält nicht alle Informationen, die 
für eine unverzerrte und konsistente Pooled OLS Schätzung 
notwendig wären. Eine wesentliche, aber fehlende zeitinvari-

Die Regressionsergebnisse, basierend auf den Pooled OLS 
Schätzungen, sind daher mit Einschränkung zu interpretieren. 
Um unbeobachtete Effekte aufgrund fehlender Variablen zu be-
rücksichtigen, wird eine sogenannte Fixed Effects Schätzung8, 
ebenfalls ohne sowie mit Interaktionstermen, angewandt. Diese 
verwendet eine Transformation, um den unbeobachteten Effekt 
vor der Schätzung zu entfernen. Das Problem hierbei ist, dass 
alle zeitkonstanten erklärenden Variablen, also auch die für 
die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Variablen, 
nicht mehr identifiziert werden können (vgl. Wooldridge 2013: 
484). Diese können nur mit Variablen, die sich über die Zeit 
verändern, interagiert werden und auf diese Weise im Modell 
inkludiert werden. Die auf den genannten Methoden basierenden 
Regressionen werden im Statistikprogramm R (vgl. Croissant/

durchgeführt.9

4. Empirische Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die Schätzergebnisse der für die For-
schungsfrage relevanten Variablen dargestellt und Pooled OLS 
mit Fixed Effects verglichen. 

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Österreich – Anna Kanduth
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4.1 Abhängige Variable: Tage in Beschäftigung

Tabelle 2: Empirische Ergebnisse (Beschäftigung)

Berechnungen

Die Pooled OLS Regression in in Tabelle 2, Spalte 1 zeigt, dass 
eine Beschäftigung während des Asylverfahrens zu einem sig-
nifikanten Anstieg der Beschäftigung um 8,64 Tage pro Quartal 
führt. AMS-Schulungen in den ersten drei Monaten nach dem 

Abhängige Variable: Tage in Beschäftigung 
pro Quartal

Pooled 
OLS

(1)

Pooled OLS 
mit Interakti-
onstermen

(2)

Fixed 
Effects

(3)

Fixed 
Effects mit 

Interaktions-
termen

(4)

Beschäftigung während des 
Asylverfahrens

8,642***
(0,444)

12,631***
(0,476)

Frühzeitige Schulung nach dem 
Asylverfahren

-2,807***
(0,484)

-8,119***
(0,505)

Dauer des Asylverfahrens 
(Quartal)

1,071***
(0,032)

1,283***
(0,976)

Zeit als Asylberechtigte/r 
(Quartal)

1,283***
(0,025)

1,254***
(1,254)

1,587***
(0,035)

1,664***
(0,036)

Beschäftigung während Asylver-
fahren: Zeit als Asylberechtigte/r

-0,362***
(0,036)

-0,611***
(0,013)

Schulung: Zeit als 
Asylberechtigte/r

0,520***
(0,046)

0,314***
(0,016)

Dauer Asylverfahrens: Zeit als 
Asylberechtigte/r

0,010***
(0,003)

0,012***
(0,001)

Konstante -47,110***
(1,442)

-47,435***
(1,440)

Beobachtungen 525.590 525.590 525.590 525.590

R² 0,234 0,236 0,058 0,062

Korrigiertes R² 0,234 0,235 0,054 0,058
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Asylverfahren wirken sich negativ auf die Arbeitsmarktintegration 

Personen zurückgeführt werden kann. Pro zusätzlichem Quartal, 
das nach Erhalt der Asylberechtigung vergeht, steigt die Anzahl 
der Tage in Beschäftigung um rund 1,28 Tage. Überraschend ist, 
dass die Anzahl der Tage in Beschäftigung bei einem zusätzlichen 
Quartal im Asylverfahren um 1,07 Tage ansteigt. Da die Dauer 
des Asylverfahrens und die Zeit als Asylberechtigte/r zusammen 
die Aufenthaltsdauer ergeben, lässt sich der positive Effekt der 
Asylverfahrensdauer über den insgesamt positiven Effekt der 
Aufenthaltsdauer auf die Arbeitsmarktintegration erklären. Bei 
gleichbleibender Aufenthaltsdauer erhöht eine Verringerung 
des Asylverfahrens um ein Quartal und die gleichzeitige Ver-
längerung der Zeit als Asylberechtigte/r um ein Quartal die in 
Beschäftigung verbrachte Zeit um 0,21 Tage pro Quartal. 

Im nächsten Schritt werden der Pooled OLS Schätzung In-
teraktionsterme hinzugefügt. Der Koeffizient der Variable 
Beschäftigung während des Asylverfahrens hat in Spalte 2 
mit rund 12,6 Tagen sogar einen noch höheren positiven Wert 
als in Spalte 1. Die Interaktion dieser Variable mit der Zeit als 
Asylberechtigte/r zeigt jedoch einen negativen Effekt. Dies 
bedeutet, dass Personen, die während des Asylverfahrens be-
schäftigt waren, nach Erhalt der Asylberechtigung leichter am 
Arbeitsmarkt zu integrieren sind, sich dieser positive Effekt mit 
der Zeit aber abschwächt und jene ohne Beschäftigung während 
des Asylverfahrens nach rund 35 Quartalen aufholen. Auch 
die Koeffizienten einer frühzeitigen Schulung erhöhen sich in 
Spalte 2 stark. Personen mit einer frühzeitigen Schulung sind 
am Anfang ihrer Zeit als Asylberechtigte/r um rund 8 Tage pro 
Quartal weniger beschäftigt. Der positive Effekt im Interaktions-
term zeigt jedoch, dass jene Personen, die Schulungen erhalten, 
nach rund 16 Quartalen den negativen Effekt aufgeholt haben. 
Eine mögliche Erklärung ist zum einen, dass die Personen 
während der drei-monatigen Schulung keiner Beschäftigung 
nachgehen und sich daher zu Beginn ein negativer Effekt auf 
die Anzahl der Beschäftigungstage ergibt und zum anderen 
auch das in der Literatur als Ashenfelter‘s Dip bezeichnete 
Phänomen, dass Personen mit Aussicht auf eine frühzeitige 
Schulung ihre Arbeitssuche verringern (vgl. Ashenfelter 1978). 
Die Koeffizienten der Dauer des Asylverfahrens und der Zeit 

Ashenfelter‘s Dip
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als Asylberechtigte/r sind nahezu gleich wie in Spalte 1. Die 
Interaktion dieser beiden Variablen weist einen positiven Effekt 
auf, sprich die gesamte Aufenthaltsdauer wirkt sich positiv auf 
die Tage in Beschäftigung aus. 

Wie in Kapitel 3 erwähnt, ist die einfache Pooled OLS Schät-
zung mit Problemen verbunden, die anhand einer Fixed Effects 
Schätzung versucht werden zu lösen. In Spalte 3 können die in-
dividualspezifischen Effekte nicht mehr identifiziert werden und 
es bleiben nur die Dummy Variablen für die Beobachtungsjahre, 
welche in der Tabelle jedoch nicht abgebildet werden, sowie die 
Variable Zeit als Asylberechtigte/r (Quartal) übrig. Der Effekt 
der Variable Zeit als Asylberechtigte/r in Spalte 3 unterscheidet 
sich kaum von Spalte 1, da sowohl die Richtung als auch das 
Signifikanzniveau gleich sind und der Koeffizient nur minimal 
größer ist. Auch bei den Fixed Effects mit Interaktionstermen 
ist zwischen Spalte 4 und Spalte 2 kein Unterschied in der 
Richtung des Effekts und des Signifikanzniveaus vorhanden. 
Die Stärke des Effekts ist großteils nur minimal abweichend. 

4.2 Abhängige Variable: Tage in Arbeitslosigkeit
In Tabelle 3, Spalte 1 sind die Ergebnisse der einfachen Pooled 
OLS Regression dargestellt. War eine Person während des 
Asylverfahrens beschäftigt, steigen die Tage in Arbeitslosigkeit 
nach Erhalt der Asylberechtigung, da jene Personen rascher 

positive und signifikante Effekt der frühzeitigen Schulungen. 
Personen, die in den ersten drei Monaten nach Erhalt des 
positiven Asylbescheides eine AMS-Schulung besuchen, sind 
um 17 Tage pro Quartal mehr arbeitslos. Wie bereits in Kapi-
tel 4.1 erläutert, ist dies auf die Teilnahme vorrangig gering 

Asylverfahrensdauer weist einen signifikant negativen Effekt 
auf, sprich bei zunehmender Dauer des Asylverfahrens sinkt die 
Anzahl der Tage in Arbeitslosigkeit. Dies ist auf einen Anstieg 
der Tage in Nichterwerbstätigkeit zurückzuführen. Betrachtet 
man den Koeffizienten der Variable Zeit als Asylberechtigte/r, 
zeigt sich eine sinkende Anzahl an Tagen in Arbeitslosigkeit, 
was mit einem Anstieg der Tage in einer Beschäftigung zu-
sammenhängt. 
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Tabelle 3: Empirische Ergebnisse (Arbeitslosigkeit)

Berechnungen

Bei Betrachtung der Pooled OLS Schätzung inklusive Interakti-
onstermen kann in Spalte 2 gezeigt werden, dass sich der Effekt 
von einer Beschäftigung während des Asylverfahrens auf die An-
zahl der Tage in Arbeitslosigkeit mit +11,4 Tagen im Vergleich zu 
Spalte 1 mit + 7,2 Tagen verstärkt hat. Eine frühzeitige Schulung 
führt zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit um rund 29 Tage 

Abhängige Variable: Tage in Arbeitslosigkeit
pro Quartal

Pooled 
OLS

(1)

Pooled OLS 
mit Interak-
tionstermen

(2)

Fixed 
Effects

(3)

Fixed 
Effects mit 

Interaktions-
termen

(4)

Beschäftigung während des 
Asylverfahrens

7,235***
(0,346)

11,398***
(0,392)

Frühzeitige Schulung nach dem 
Asylverfahren

17,281***
(0,409)

29,393***
(0,459)

Dauer des Asylverfahrens 
(Quartal) 

-0,498*** -0,538***
(0,027)

Zeit als Asylberechtigte/r 
(Quartal)

-0,367***
(0,021)

-0,049*
(0,023)

0,040 
(0,034)

0,278***
(0,035)

Beschäftigung während  Asylver-
fahren: Zeit als Asylberechtigte/r

-11,577***
(0,914)

-0,358*** 
(0,031)

-0,245***
(0,012)

Schulung: Zeit als 
Asylberechtigte/r

-1,257***
(0,041)

-1,160***
(0,015)

Dauer Asylverfahren: Zeit als 
Asylberechtigte/r

0,015***
(0,002)

0,010***
(0,001)

Konstante -12,377***
(0,904)

Beobachtungen 525.590 525.590 525.590 525.590

R² 0,181 0,203 0,004 0,025

Korrigiertes R² 0,181 0,203 0,004 0,023
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jedoch, dass die Schulungsteilnehmer/innen die Startschwierig-

Dauer des Asylverfahrens und der Zeit als Asylberechtigte/r haben 

zu Spalte 1 nur wenig verändert. Das Zusammenspiel beider 
Variablen ergibt einen positiven Effekt. 

Bei der Fixed Effects Schätzung verliert die Variable Zeit als 
Asylberechtigte/r ihre Signifikanz. Der Koeffizient ist gegenüber 
Spalte 1 deutlich kleiner geworden, sprich die Arbeitslosigkeit 
sinkt bei zunehmender Zeit, die ab Erhalt der Asylberechtigung 
vergangen ist, weniger stark. In Spalte 4 sind die Interaktions-
terme inkludiert und auch in diesem Fall können bei der Variable 
Zeit als Asylberechtigte/r Abweichungen zu Spalte 2 festgestellt 
werden. Die Effekte der Interaktionsterme unterscheiden sich 
jedoch weder in der Richtung noch im Signifikanzniveau und 
auch die Größe der Koeffizienten differiert nur gering. 

4.3 Fazit
Der Vergleich der Pooled OLS Schätzungen mit den Fixed Ef-
fects Schätzungen zeigt, dass es keine starken Abweichungen 
hinsichtlich der Effekte auf die jeweilige abhängige Variable 
gibt. Es werden daher die zentralen Ergebnisse der Pooled OLS 

Forschungsfrage zu beantworten: 
- Effekt einer Beschäftigung während des Asylverfah-

rens: Es kann ein stark signifikant positiver Effekt einer 
Beschäftigung während des Asylverfahrens auf die Anzahl 
der Tage in Beschäftigung pro Quartal nach Erhalt der 
Asylberechtigung gezeigt werden. Im Laufe der Zeit ver-
ringert sich dieser Effekt und es können jene Personen, 
die während des Asylverfahrens nicht beschäftigt waren, 
nach 35 Quartalen aufholen. Die Tage in Arbeitslosigkeit 
erhöhen sich ebenfalls bei einer Beschäftigung während 
des Asylverfahrens. Die Interaktion dieser Variable mit der 
Zeit als Asylberechtigte/r zeigt wiederum einen negativ 
signifikanten Effekt. 

- Effekt der Dauer des Asylverfahrens: Es ist ein positiv 
signifikanter Effekt der Asylverfahrensdauer auf die Be-

Beantwortung 
der Forschungs-

frage
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schäftigung nach Erhalt der Asylberechtigung vorhanden. 
Dieser Effekt sollte jedoch gemeinsam mit der Variable 
Zeit als Asylberechtigte/r (Quartal) interpretiert werden, 
denn bei gleichbleibender Aufenthaltsdauer erhöht eine 
Verringerung des Asylverfahrens um ein Quartal und die 
gleichzeitige Verlängerung der Zeit als Asylberechtigte/r 
um ein Quartal die in Beschäftigung verbrachte Zeit um 
0,21 Tage pro Quartal. Der negativ signifikante Effekt auf 
die Arbeitslosigkeit nach Erhalt der Asylberechtigung ist auf 
einen Anstieg der Nichterwerbstätigkeit zurückzuführen.

- Effekt einer frühzeitigen Schulung: Der Erhalt einer 
Schulung in den ersten drei Monaten nach dem Asylver-
fahren hat einen negativen Effekt auf die Beschäftigung 
und einen positiven Effekt auf die Arbeitslosigkeit. Die 
Interaktion mit der Variable Zeit als Asylberechtigte/r 
(Quartal) zeigt jedoch den jeweils gegenteiligen Effekt und 
die Teilnehmer/innen können nach 16 beziehungsweise 
23 Quartalen aufholen. 

Tabelle 4: Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 
(Pooled OLS)

Berechnungen

Diese Ergebnisse sind die Ausgangsbasis für die wirtschafts-
politischen Schlussfolgerungen, die im abschließenden Kapitel 
getroffen werden. 

Effekt auf die Tage in 
Beschäftigung pro 

Quartal

Effekt auf die Tage in 
Arbeitslosigkeit pro 

Quartal

Beschäftigung während des Asylv. + +

Besch. Asylv.: Zeit als Asylberechtigte/r - -

Dauer des Asylv. (Quartal) + -

Dauer Asylv.: Zeit als Asylberechtigte/r + +

Frühzeitige Schulung nach dem Asylv. - +

Schulung: Zeit als Asylberechtigte/r + -

N 525.590 525.590

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Österreich – Anna Kanduth
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5. Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen

Da die Beschäftigung während des Asylverfahrens einen po-
sitiv signifikanten Effekt auf die Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen hat, wäre wirtschaftspolitisch aus Sicht einer 
längerfristigen Erwerbstätigkeit der Asylberechtigten eine Lo-
ckerung des Arbeitsmarktzuganges für Asylwerber/innen zu 

in einem breiteren Ansatz die potentiellen Auswirkungen auf 
Löhne, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit sowie Verteilungs- 
und Verdrängungswirkungen des österreichischen Modells mit 
bewilligungspflichtigem Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende 
ohne Einschränkung auf die kontingentierte Saison- und Ern-
tearbeit. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass mögliche Lohn-, 
Verteilungs- und Verdrängungswirkungen relativ gering sind. Die 
Arbeitslosigkeit betreffend zeigen sich folgende Auswirkungen: 
Bei einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von zwölf Monaten 
und einer Freigabe des Arbeitsmarktzuganges nach neun, sechs 

rund 0,14, 0,18 oder 0,23 Prozentpunkte. Langfristig liegen die 

von sechs Monaten führt in allen Szenarien (Gewährung des 
Arbeitsmarktzuganges für Asylwerber/innen nach neun, sechs 
oder drei Monaten) zu geringeren Arbeitsmarktwirkungen einer 

0,06, 0,10 oder 0,17 Prozentpunkte und liegen langfristig je 
nach Szenario bei 0,05, 0,09 oder 0,16 Prozentpunkten über 

positiven Effekt einer Beschäftigung während des Asylverfah-
rens auf die Erwerbstätigkeit anerkannter Flüchtlinge resul-
tieren Steuereinnahmen und Konsumtätigkeit, die den Kosten 
für beispielsweise die Grundversorgung, bedarfsorientierte 
Mindestsicherung, Familienleistungen und Gesundheitsver-
sorgung gegenübergestellt werden können (vgl. Berger et al. 
2016). Folglich sollten sich entsprechende wirtschaftspolitische 

orientieren. 

In der vorliegenden Arbeit wurde außerdem festgestellt, dass 
bei gleicher Aufenthaltsdauer eine Verringerung der Asylver-

Lockerung des 
Arbeitsmarktzu-
ganges für Asyl-

werber/innen

Verkürzung der 
Asylverfahrens-

dauer
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fahrensdauer einen positiven Effekt auf die Arbeitsmarktinte-
gration von anerkannten Flüchtlingen hat. Kombiniert mit den 

Verkürzung der Verfahrensdauer zu empfehlen. Darüber hin-
aus sollten für Asylwerber/innen mit hoher Bleibeperspektive 
frühzeitig wichtige Integrationsmaßnahmen wie beispielsweise 
Sprachkurse in den Aufnahmeeinrichtungen angeboten werden 
(vgl. OECD 2016: 15). 

Frühzeitige Schulungen in den ersten drei Monaten nach 
Erhalt der Asylberechtigung haben separat betrachtet eine 
negative Auswirkung auf die Beschäftigungstage und erhöhen 
die Arbeitslosigkeit, da diese vorrangig Personen mit nied-
rigeren Qualifikationen erhalten. Die Interaktion mit der Zeit 
als Asylberechtigte/r zeigt jedoch, dass Schulungsteilnehmer/
innen diesen negativen Effekt nach 16 Quartalen aufholen. Der 
rasche Einstieg in die Beschäftigung ist nicht das einzige Maß 
für eine erfolgreiche Integration. Immigrant/innen, die einen 
Arbeitsplatz finden, jedoch in prekären Arbeitsverhältnissen 
hängen bleiben, sind von Armut und sozialer Ausgrenzung be-
droht. Es ist daher wichtig, den Flüchtlingen einen Weg aus der 

mittlerem und hohem Qualifikationsniveau zu ermöglichen (vgl. 
Rodríguez-Planas/Nollenberger 2014: 9). Führen die frühzeiti-
gen Schulungen zu einer Verbesserung der Erwerbschancen, ist 
der anfänglich negative Effekt auf die Beschäftigung durchaus 
in Kauf zu nehmen. 

-
linge in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat und dies 
die Integration erschwert. Es gibt keine für alle gleichermaßen 
geeignete Einheitslösung, sodass zunehmend auf den individu-
ellen Bedarf zugeschnittene Integrationsmaßnahmen benötigt 
werden. Eine Kombination von Spracherwerb mit beruflicher 
Bildung und Arbeitsmarkterfahrung orientiert sich am stärksten 
am individuellen Bedarf der einzelnen Flüchtlinge, erleichtert 
den Übergang in den Arbeitsmarkt erheblich, stärkt den Anreiz, 
die Sprache zu lernen, und ermutigt die Arbeitgeber/innen, den 
Flüchtlingen eine Chance zu geben (vgl. OECD 2016: 39-42). 
Die Sprachförderung am Arbeitsplatz wird innerhalb der EU 
beispielsweise in Dänemark, Deutschland, Finnland, Schwe-

Verbesserung 
der Erwerbs-
chancen durch 
frühzeitige 
Schulungen

auf den indivi-
duellen Bedarf 
zugeschnittene 
Integrations-
maßnahmen

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Österreich – Anna Kanduth



WISO 41. Jg. (2018), Nr. 278

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Österreich – Anna Kanduth

den und Spanien angewandt. In Österreich gibt es diese Form 
der berufsbezogenen Integrationsförderung nicht, was jedoch 
angesichts der genannten Vorteile empfehlenswert wäre (vgl. 
OECD 2016: 45f). 

Eine weitere wichtige zukünftige Forschung, die anderen 
Daten vorbehalten ist, wäre die Auswirkung der Bildung im 

Flüchtlinge in Österreich. Ein in diesem Zusammenhang auf-
tretendes Problem ist die oftmals fehlende Anerkennung oder 
der nicht vorhandene Nachweis von im Ausland erworbenen 
Kompetenzen und Bildungsabschlüssen. Für eine erfolgreiche 
Arbeitsmarktintegration ist eine rasche und effektive Beurteilung 
der mitgebrachten Kompetenzen unerlässlich. Für fehlende 
schriftliche Qualifikationsnachweise sollten alternative Kom-
petenzfeststellungsmethoden systematisch und idealerweise 
gleich zu Beginn des Integrationsprozesses oder auch bereits 
während des Asylverfahrens angewandt werden (vgl. OECD 
2016: 32f). In Österreich werden vom AMS sogenannte Kom-
petenzchecks durchgeführt. Die Anzahl der Teilnehmer/innen ist 
jedoch beschränkt und somit sind nicht von allen anerkannten 

oder Qualifikation vorhanden. 

Anmerkungen
1. Paneldaten sind Querschnittsdaten, die über mehrere Zeitperioden erfasst 

werden. In einem „balanced panel“ treten dieselben Einheiten in jeder Zeitpe-
riode auf. In einem „unbalanced panel“ werden manche Einheiten nicht in jeder 
Zeitperiode beobachtet (vgl. Wooldridge 2013: 854). 

2. Das Quartal ihres Ausscheidens aus der Grundversorgung unterscheidet sich 
vom Quartal ihres Ausscheidens aus dem Datensatz. 

3. Der Beobachtungszeitraum jeder einzelnen Person beginnt mit dem Quartal 
des Erhalts ihrer Asylberechtigung.

4. Jede/r der 36.458 Asylberechtigten wird mit seiner/ihrer jeweiligen Anzahl an 
Quartalen, die er/sie im Datensatz aufscheint, multipliziert. 

5. Die vorhandenen Postleitzahlen, Gemeindekennziffern, Ortschaftskennziffern 
und Katastralgemeindenummern wurden in NUTS 3-Regionen eingeteilt (vgl. 
Statistik Austria 2017a/b/c, EDM 2014) und in Anlehnung an die Territorialen 
Typologien für europäische Städte und Metropolregionen drei Kategorien 
zugeordnet (vgl. Eurostat 2013): 

Südteil, Nordburgenland, Weinviertel 
-  Metropolregion: Graz, Innsbruck, Linz-Wels, Mühlviertel, Salzburg und 

Umgebung, West- und Südsteiermark
-  Nicht-Metropolregion: Außerfern, Bludenz-Bregenzer Wald, Innviertel, 

Klagenfurt-Villach, Liezen, Lungau, Mittelburgenland, Mostviertel-Eisen-
wurzen, Niederösterreich-Süd, Oberkärnten, östliche Obersteiermark, 

zukünftiger 
Forschungs-

bedarf
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Oststeiermark, Osttirol, Pinzgau-Pongau, Rheintal-Bodenseegebiet, Sankt 
Pölten, Steyr-Kirchdorf, Südburgenland, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, 
Traunviertel, Unterkärnten, Waldviertel, westliche Obersteiermark;

6. 
Rahmen der Grundversorgung hängt eng mit dem Beginn und dem Ende des 
Asylverfahrens zusammen. Die Zeit, die zwischen Aufnahme und Beendigung 
der Grundversorgung vergeht, lässt auf die Dauer des Asylverfahrens schließen.

7. OLS-Schätzung, bei der die Beobachtungen sowohl über die Zeit (oder Grup-
pen) als auch über die Querschnittseinheiten zusammengefasst werden (vgl. 
Wooldridge 2013: 855). 

8. Um die unbeobachteten Effekte des Paneldaten-Modells zu erhalten, wird 
-

ridge 2013: 849). 
9. 
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